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Die Corona-Krise f�hrt zu Entwicklun-
gen, die umfassende Ver�nderungen mit
sich bringen – auch im Gef�ge der EU.

Zum erstenMalwurde auf dem EU-Coro-
nagipfel vom 17.–21. 7. 2020 in Br�ssel
die Einf�hrung von EU-Steuern beschlos-
sen, welche dem EU-Haushalt zugute-
kommen sollen.

Bislangwaren dieSteuerhoheit undvor al-
lemdasSteuererhebungsrecht bis auf klei-
ne Ausnahmen in den H�nden der Mit-
gliedstaaten, auchwenn die FragevonBe-
steuerungsrechten f�r die Union immer
wieder vorgebracht wurde und diverse
Eigenmittelbeschl�sse ergingen (H�de,
in: Pechstein/Nowak/H�de, Frankfurter
Kommentar, 2017, Art. 311 AEUV
Rn. 50ff., 137ff.). Gleichwohl ist die
Union nahezu in vollem Umfang darauf
angewiesen, dass die Mitgliedstaaten ihr
gen�gend Geld zur Verf�gung stellen.
Dies war auch bei dem Sondergipfel der
Staats- und Regierungschefs vom
17.–21. 7. 2020 insofern derFall, als s�mt-
liche Mitgliedstaaten zustimmen muss-
ten, ein 750 Mrd. Euro schweres Pro-
gramm zur St�tzung der durch die Coro-
na-Pandemie besonders gesch�digten
L�nder auf demWegzubringen.

Umdiese gewaltigen Summen zu refinan-
zieren, beschlossen die Staats- und Regie-
rungschefs nunmehr allerdings die Ein-
f�hrung von EU-Steuern. Insoweit gen�gt
aber nicht der Gipfelbeschluss. Eine
Unionsteuer kommt nur auf der Basis ei-
ner Ratifikation der nationalen Parlamen-
te in Betracht, die hinreichend genaue
Vorgaben enth�lt.

Ab 2021 soll eine Plastikabgabe in
Deutschland und in anderen EU-Staaten
eingef�hrt werden. Dar�ber hinaus sind

weitere Steuern im Blick, so eine Digital-
steuer und eine neue CO2-Grenzsteuer
beim Import von Produkten, die klima-
sch�dlich in Drittstaaten hergestellt wer-
den, damit die Industrie nicht in solche
L�nder abwandert. Insoweit ist ein Ge-
setzesentwurf der Kommission noch f�r
2021 vorgesehen, damit die Steuer bis
2023 kommen kann. Das gilt auch f�r die
Digitalsteuer, die zudem an dieVorausset-
zung gekn�pft ist, dass sie bis dahin nicht
auf internationaler Ebene eingef�hrtwird.
Geplant ist weiter die schon seit Langem
diskutierte Finanztransaktionssteuer. Da-
r�ber hinaus soll der Emissionshandel er-
weitert werden und sich umfassend auch
auf den Flug- sowie Schiffsverkehr erstre-
cken.

Der Ansatzpunkt dieser Steuern liegt also
im Bereich des Umwelt- und Klimaschut-
zes, der sichmit demGreenDeal in einem
starken Umbruch befindet. Dessen Be-
standteil ist auch die Kreislaufwirtschaft.
Die Plastiksteuer soll in H�he von 80 Ct/
kg auf nicht recycelte Kunststoffverpa-
ckungsabf�lle erhoben werden, um diese
zur�ckzudr�ngen und zugleich die Ver-
schmutzung der Meere zu begrenzen.
Dass eine EU-Plastiksteuer eingef�hrt
wird, ist die konsequente Fortsetzung der
inhaltlichen Leitplanken, welche die
Kommission im Aktionsplan f�r die
Kreislaufwirtschaft vom M�rz 2020 ge-
setzt hat. Dieser sieht die Belastung nicht
recykelter Verpackungsabf�lle aus Kunst-
stoff als neue Eigenmittelquelle f�r den
EU-Haushalt wie auch Umweltsteuern als
Vorgabe an dieMitgliedstaatenvor.

Damit war der inhaltliche Rahmen ge-
setzt, der nun im Zuge der Corona-Krise
mit umfangreichen Hilfsleistungen der
EU an die besonders notleidenden Mit-
gliedstaaten verkn�pft wurde. Der hohe
Geldbedarf f�hrt zum Einstieg in die Fis-
kalunion, weil die Mitgliedstaaten aus ih-
ren Haushalten nicht alle Hilfsleistungen
stemmen wollen. Das Gewand des Um-
welt- und Klimaschutzes ist daf�r beson-
ders popul�r. Zwar ist diePlastiksteuer nur
ein kleiner Bereich, jedoch mitten im Fo-
kus einer intensiven Diskussion um die
Verschmutzung der Meere und um eine
Reduktion von Verpackungsm�ll bzw.
dessenRecycling.

�ber das trojanische Pferd des Umwelt-
schutzes droht so allerdings die bisherige
Steuerhoheit derMitgliedstaaten langsam
zu br�ckeln, sind doch schon Nachfolger
angek�ndigt: Die umwelt- und klima-
bezogene CO2-Transaktionssteuer sowie
jenseits des �kologischen Bezugs die
Digital- und die Finanztransaktionssteuer
– gleichfalls Felder von hoher Symbol-
kraft, in denen eine ad�quate steuerliche
Belastung wirtschaftlicher Aktivit�ten
verlangtwird.

Damit wird die Corona-Krise genutzt,
um auch in diesen Feldern Pfeiler zu set-
zen, wie es die Bev�lkerung vielfach er-
wartet. Erkauft wird dieses Vorgehen mit
einem langsamen, aber sicheren Einstieg
in die Fiskalunion. Dadurch wird die EU
eigenst�ndiger und handlungsf�higer. Je-
doch sind die bisher avisierten Steuern
nicht allzu hoch. Die Mitgliedstaaten
m�ssen insoweit keine neuen Gelder f�r
Br�ssel bewilligen und k�nnen zugleich
darauf verweisen, in einem problemati-
schen Feld �ber die EU gehandelt zu
haben, ohne im eigenen Land eine in
Teilen der Wirtschaft unpopul�re Maß-
nahme ergreifen zu m�ssen. Die Zustim-
mung zu einer EU-Steuer gen�gt. Jedoch
droht so eine �ffentliche Diskussion in
einem bestimmten Feld dazu benutzt zu
werden, eine Steuer einzuf�hren, die
dann dem EU-Haushalt zugutekommt.
Dadurch werden finanzverfassungsrecht-
liche Grenzen umschifft, an denen
bislang die Einf�hrung verbrauchsun-
abh�ngiger Umweltsteuern scheiterte,
was aber nicht zwingend war (bereits
Frenz, Die Verwirklichung des Verur-
sacherprinzips im Abfallrecht, 1996,
S. 150ff.).

Auch die Steuererhebung wird mehr und
mehr europ�isch – Corona und der Um-
weltschutz machen es m�glich. Die T�r
zur Fiskalunion ist aufgestoßen. Ob es bei
einem Spalt bleibt oder ein großer Ein-
bruch erfolgt, wird die weitere Entwick-
lung zeigen. Angesichts des bestehenden
Finanzbedarfs sind umfangreiche Weite-
rungen zu erwarten. Aber vielleicht zie-
hen auch insoweit die „Sparsamen Vier“
die Bremse.
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Einstieg in die Fiskalunion

Im Zeichen des
Umweltschutzes –
vorerst?
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